
 

 

 

 

 

 

BERICHT DER REVISIONSSTELLE  

An die Generalversammlung der Schlossgarten Riggisberg  AG, Riggisberg  

 

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung  

Prüfungsurteil  

Wir haben die Jahresrechnung der Schlossgarten Riggisberg  AG (die Gesellschaft)  –  

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 202 5, der Betriebs rechnung , der 

Geldflussrechnung  und dem  Eigenkapitalnachweis  für das dann endende Jahr sowie 

dem Anhang  –  geprüft . Die Prüfungsarbeiten wurden am 27. März  202 6 beendet.  

Nach unserer Beurteilung vermittelt die beigefügte Jahres rechnung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens - und Finanzlage d er 

Gesellschaft zum 31.  Dezember 20 25 sowie dessen Ertragslage und Cashflows für das 

dann endende Jahr in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER und entspricht dem 

schweizerischen Gesetz  und den Statuten . 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen 

Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA -CH) durchgeführt. 

Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im 

Abschnitt «Verantwortlichk eiten der Revisionsstelle für die Prüfung der 

Jah resrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der 

Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen 

Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, u nd wir haben unsere 

sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

 

Sonstiger  Sachverhalt  

Die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2024  endende Jahr wurde von einer 

anderen Revisionsstelle eingeschränkt geprüft, die am 19. Mai 2025  eine nicht 

modifizierte Prüfungsaussage zu diesem Abschluss abgegeben hat.  

 

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates für die Jahresrechnung  

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung , die in  

Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vorschriften und den 

Statuten  ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt,  und für 

die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die 

Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, 

Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fort führung der Geschäftstätigkeit  –  sofern 

zutreffend  –  anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrund satz der 

Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat 

beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten 

einzustellen, oder hat keine rea listische Alternative dazu.  

 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung  

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 

Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser 

Prüfungsurteil beinhalt et. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, 

aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen 

Gesetz und den SA -CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung, falls eine solche vorlie gt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 

aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich 

gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Ja hresrechnung getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.  

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der 

Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: 

http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung -revisionsbericht. Diese Beschreibung ist 

Bestandteil unseres Bericht s. 

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen  

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS -CH 890 bestätigen wir, dass 

ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes Internes 

Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.  

Wir  empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.  

 

 

Bern -Liebefeld, 0 6. Mai 202 6 

 

 

Engel Copera AG  

 

 

 

 

Patrick Rebsamen   Manuel Mauerhofer  

Zugelassener Revisionsexperte    Zugelassener Revisionsexperte  

Dipl.  Wirtschaftsprüfer    Dipl. Wirtschaftsprüfer  

Betriebsökonom FH     Dipl. Treuhandexperte  

Leitender Revisor  
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